
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/5/29 1Ob451/52,
1Ob486/61, 6Ob729/78, 1Ob579/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1953

Norm

JN §99

Rechtssatz

Der § 99 JN versteht unter Vermögen nur jene Güter, die eine Verfügungsmacht gewähren. Dazu gehört auch ein

bereits geltend gemachter Rückstellungsanspruch.

Entscheidungstexte

1 Ob 451/52

Entscheidungstext OGH 29.05.1953 1 Ob 451/52

Veröff: EvBl 1953/353 S 442

1 Ob 486/61

Entscheidungstext OGH 13.12.1961 1 Ob 486/61

6 Ob 729/78

Entscheidungstext OGH 09.11.1978 6 Ob 729/78

nur: Der § 99 JN versteht unter Vermögen nur jene Güter, die eine Verfügungsmacht gewähren. (T1) Beisatz:

Liegenschaftsanteile des Verkäufers vor Verbücherung des Kaufvertrages. (T2) Veröff: RZ 1980/26 S 135 = SZ

51/155

1 Ob 579/95

Entscheidungstext OGH 23.06.1995 1 Ob 579/95

nur T1; Veröff: SZ 68/118
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